
SELBSTBESTIMMUNG BIS ZUM 

LEBENSENDE 

 
PATIENTENVERFÜGUNG IN EINFACHER SPRACHE 



1. Bonn Lighthouse e.V. - Vorstellung Verein 

2. Beginn der Zusammenarbeit 

3. Entwicklungs-Prozess 

4. „Zukunftsplanung zum Lebensende: Was ich will!“ 

5. Rechtliche Aspekte 



BONN LIGHTHOUSE E.V. 

o 1992: Vereinsgründung 

o 1995: Wohnprojekt für Menschen mit schwerer, 

signifikant lebensverkürzender Erkrankung  

(Schwerpunkt HIV und AIDS) 

o 2003: Ambulanter Hospizdienst; Trauerbegleitung 



DER INITIATOR 

Peter Vogel  

Regionalleiter LVR-HPH-Netz 

Mittelrhein-Ost 

verstorben 02.10.2009 



BEGINN DER ZUSAMMENARBEIT 

o Anfrage von Peter Vogel März 2007 für eine 

Sterbebegleitung  

o Teilnahme Teamsitzung 

o Fortbildungen 

o Initiative von Peter Vogel für ein Projekt PV in einfacher 

Sprache 

 

 



ENTWICKLUNGS-PROZESS 

o Erste Treffen mit Peter Vogel und Alexandra Schaad 

(Management der Pflegeassistenz) 

o Konzeption 

o Entwicklung eines ersten Entwurfes 

o Durchführung zweier Workshops (Tageseinheiten) mit 

Betroffenen 

 

 

 

 

 

 

Peter Vogel: „Das Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit hat nicht den 

Anspruch, in allen juristischen Belangen wasserdicht zu sein, sondern 

gibt einen Überblick darüber, was an Fragen auf uns zukommt, wenn wir 

uns mit dem Thema Sterben und Tod beschäftigen.“ 



WORKSHOPS 



ENTWICKLUNGS-PROZESS 

o Erste Auflage im Herbst 2009, Herausgeber: Förderverein 

für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. 

o Ein weiterer Workshop zwecks Überprüfung auf 

„Praxistauglichkeit“ 

o Regelmäßige Treffen zur Aktualisierung/Optimierung der PV 

o Zweite, überarbeitete Auflage März 2011 

o Mitarbeiter-Fortbildungen zur Anwendung der PV 

o Nachdruck der zweiten Auflage in Kürze  

 

 

 

 

 

 

Peter Vogel: „Jede Antwort, von der wir sagen können, dass sie den 

Willen des Schwerkranken oder Sterbenden berücksichtigt, ist für die 

begleitenden Personen wichtige Handlungsanweisung und entlastet bei 

der Frage „Mache ich das, was ich tue, im Sinne des Menschen richtig, 

den ich begleite?““ 

























RECHTLICHE ASPEKTE 

o Jede Willensäußerung ist grundsätzlich rechtmäßig, wenn die 
Person entscheidungsfähig /einwilligungsfähig (also physisch, 
psychisch und emotional dazu in der Lage und ausreichend 
informiert) ist. 

o Dieses Recht erhält jeder Bundesbürgen per Geburt und kann 
nur in Ausnahmefällen (per Gesetz) eingeschränkt werden! 

o Die Umsetzung des Willes ist aber u.U.  nicht möglich! 

 

Wo endet die Fürsorgepflicht und wo beginnt die 
Selbstbestimmung? 

 












